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Ausgesprochene Ehrungen im Jahr 2007

Folgende Nachwuchssportler sind für ihre Leistungen im Jahr 2006 geehrt worden:
• Aytekin Akif, TuS Neuenrade
• Marie Berbecker, LG Halver-Schalksmühle
• Jessica Kemmerling, TV Wiblingwerde
• Marcel Schlick, LG MTV/St.R. Altena

Gesamt-Pokalwertung
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gesamt:

DMM-Gesamt-Wertung

1.
2.

Hinweise

• Bei zweitägigen Mehrkämpfen ist aus datenverarbeitungstechnischen Gründen jeweils
nur der erste Wettkampftag im Datum aufgeführt.

• Anfragen und Korrekturwünsche zur Bestenliste sind per E-Mail an den Kreisstatistiker zu
richten.

• Sämtliche Rechte der Verbreitung – in jeglicher Form und Technik – sind vorbehalten,
insbesondere besteht hierfür ein Verbot mit kommerziellen Hintergrund.


